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Gebührentarif über das Bestattungs- und Friedhofswesen 
 

Der Stadtrat  

gestützt auf Art. 2 Abs. 3 der Verordnung über das Bestattungs-  

und Friedhofswesen (BFVo), 

erlässt: 

I. Allgemeines 

Art. 1 Zweck 

1 Dieser Gebührentarif regelt die Gebühren in CHF im Bestattungs- und Friedhofswe-

sen für die einheimische Bevölkerung und Auswärtige (auswärts wohnhafte Perso-

nen) in den drei Friedhöfen der Stadt Wädenswil, Eichweid-Wädenswil, Schönenberg 

und Hütten.  

 
2 In den Gebührenansätzen ist eine allfällige Mehrwertsteuer nicht inbegriffen. 

II. Gemeinsame Gebühren für alle drei Friedhöfe 

Art. 2 Allgemeine Kosten und Benutzung von Friedhofsgebäuden 

1 Die Bestattungskosten und die Benützung der Friedhofsgebäude ist für Verstor-

bene, die ihren letzten gesetzlichen Wohnsitz in Wädenswil hatten (Einwohnende), 

kostenlos (Art. 23 BFVo). 

 
2 Die Gebühren für Auswärtige gemäss Art. 5 Abs. 2 BFVo betragen: 

 

- Administration Bestattungswesen pauschal  250 

- Preis pro Tag für Aufbahrung  180 

- Kapellenbenützung  240 

- Grabkreuz mit Namenstafel  120 

- Grab-Nummer  70 

Art. 3 Bestattungen, Graböffnungen, inkl. Eindecken 

1 Die Beisetzung ist für Einwohnende der Stadt Wädenswil kostenlos.  

 

- Ausgraben einer Urne  150 

- Exhumationen und Umbettungen nach Aufwand 
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2 Die Beisetzungskosten für Auswärtige betragen einmalig: 

 

- Beisetzung Sarg in Reihen- und Familiengrab, maschineller Aushub  920 

- Beisetzung Urne in neues oder bestehendes Grab  180 

Art. 4 Pauschale Unterhaltsgebühr Gemeinschaftsgrab 

- Unterhaltsgebühr für Einwohnende der Stadt Wädenswil, pauschal  400 

- Unterhaltsgebühr Auswärtige, pauschal  600 

III. Gebühren Friedhof Eichweid-Wädenswil 

Art. 5 Miete und Anlegung von Grabplätzen  

1 Die Miete und Anlegung des Einzelgrabes ist für Einwohnende der Stadt Wädenswil 

kostenlos.  

 
2 Die Kosten für Miete und Anlegung des Einzelgrabes für Auswärtige betragen ein-

malig: 

 

- Miete Grabplatz einfach   1'200 

- Miete Grabplatz Familien  2'400 

- Urnentreppe  800 

- Urnenreihengrab   1'600 

- Erdreihengrab  2'600 

Art. 6 Familiengräber 

1 Die Grabplatzkosten werden für 40 Jahre berechnet. 

 
2 Die Kosten für Miete und Anlegung des Grabplatzes betragen einmalig: 

 

Familiengrab Erdbestattung 5 m2  

- für Einwohnende der Stadt Wädenswil  9'000 

- für Auswärtige  18'000 

Familiengrab Urnen 4 m2  

- für Einwohnende der Stadt Wädenswil  7'200 

- für Auswärtige  14'000 
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Familiengrab Urnen klein 1.7 m2  

- für Einwohnende der Stadt Wädenswil  3'300 

- für Auswärtige  6'200 

 

Grabplatzverlängerung pro m2 und Jahr, sofern es die Platzverhältnisse erlauben 

- für Einwohnende der Stadt Wädenswil, jährlich  50 

- für Auswärtige, jährlich  90 

Art. 7 Grabbepflanzung, Unterhaltsgebühr 

1 Grabpauschale (Unterhalt und Bepflanzung) für 20 Jahre: 

 

- Urnennische  1'200 

- Urnennische Familien  2'400 

- Urnentreppe  1'500 

- Urnenreihengrab  4'200 

- Erdreihengrab  5'200 

- Kindergrab  3'600 

 
2 Bei Familiengräbern:  

 

- Unterhalt pro m2 und Jahr  110 

- Bepflanzung  nach Aufwand 

IV. Gebühren Friedhof Schönenberg 

Art. 8 Miete und Anlegung von Grabplätzen  

1 Die Miete und Anlegung des Einzelgrabes ist für Einwohnende der Stadt Wädenswil 

kostenlos. 

 
2 Die Kosten für Miete und Anlegung des Einzelgrabes für Auswärtige betragen ein-

malig: 

 

- Urnenreihengrab  1'600 

- Erdreihengrab  2'600 
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Art. 9 Familiengräber 

1 Die Grabplatzkosten werden für 40 Jahre berechnet. 

 
2 Die Kosten für Miete und Anlegung des Grabplatzes betragen einmalig: 

 

Familienurnengrab 2 m2  

- für Einwohnende der Stadt Wädenswil  3'500 

- für Auswärtige  6'300 

Art. 10 Grabbepflanzung, Unterhaltsgebühr 

1 Grabpauschale (Unterhalt und Bepflanzung) für 20 Jahre: 

 

- Urnenreihengrab   4'200 

- Erdreihengrab  5'200 

- Kindergrab  3'600 

 
2 Bei Familiengräbern:  

 

- Unterhalt pro m2/Jahr  110 

- Bepflanzung  nach Aufwand 

V. Gebühren Friedhof Hütten 

Art. 11 Miete und Anlegung von Grabplätzen  

1 Die Miete und Anlegung des Einzelgrabes ist für Einwohnende der Stadt Wädenswil 

kostenlos. 

 
2 Die Kosten für Miete und Anlegung des Einzelgrabes für Auswärtige betragen ein-

malig: 

 

- Urnenreihengrab  1'600 

- Erdreihengrab   2'600 
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Art. 12 Grabbepflanzung, Unterhaltsgebühr 

1 Grabpauschale (Unterhalt und Bepflanzung) für 20 Jahre: 

 

- Urnenreihengrab   4'200 

- Erdreihengrab  5'200 

- Kindergrab  3'600 

 

VI. Schlussbestimmungen 

Art. 13 Inkrafttreten 

Dieser Gebührentarif tritt auf den 1. Januar 2026 in Kraft. 

Art. 14 Übergangsbestimmungen 

Dieser Gebührentarif ist auf alle Verfahren anwendbar, die zum Zeitpunkt des Inkraft-

tretens noch nicht eingeleitet worden sind. 
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Stadt Wädenswil 
Florhofstrasse 3 

Postfach 

8820 Wädenswil 

Telefon 044 781 25 11 

planenundbauen@waedenswil.ch 
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